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Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS)  

Vom 18. November 2004 
(BAnz. Nr. 233 vom 8.12.2004 S. 23.797)  

 

Vorbemerkung  

Diese Technische Regel für Betriebssicherheit (TRBS) gibt dem Stand der Technik, der 
Arbeitsmedizin und Hygiene entsprechende Regeln und sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse für die Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln sowie für den Betrieb 
überwachungsbedürftiger Anlagen wieder.  

Sie wird vom Ausschuss für Betriebssicherheit ermittelt und vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit im Bundesarbeitsblatt bekannt gemacht.  

Die Technische Regel konkretisiert die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) hinsichtlich der 
Ermittlung und Bewertung von Gefährdungen sowie der Ableitung von geeigneten Maßnahmen. Bei 
Anwendung der beispielhaft genannten Maßnahmen kann der Arbeitgeber insoweit die Vermutung der 
Einhaltung der Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung für sich geltend machen. Wählt der 
Arbeitgeber eine andere Lösung, hat er die gleichwertige Erfüllung der Verordnung schriftlich 
nachzuweisen.  

1 Anwendungsbereich  

Dieser Teil stellt zusätzliche Anforderungen, die alle befähigten Personen erfüllen müssen, denen 
Prüfungen zum Schutz vor Explosionsgefährdungen übertragen werden. Diese sind ergänzend zu den 
allgemeinen Anforderungen zu erfüllen.  

2 Anforderungen an befähigte Personen  

2.1 Berufsausbildung  

Die befähigte Person für die Prüfungen zum Explosionsschutz gemäß § 14 Abs. 1 bis 3 und 6 sowie § 
15 BetrSichV muss eine technische Berufsausbildung abgeschlossen haben oder eine andere für die 
vorgesehenen Prüfaufgaben ausreichende technische Qualifikation besitzen, welche die Gewähr 
dafür bietet, dass die Prüfungen ordnungsgemäß durchgeführt werden.  

Die befähigte Person für die Prüfungen zum Explosionsschutz gemäß Anhang 4 Teil A Nr. 3.8 
BetrSichV muss über  

• ein einschlägiges Studium oder  
• eine vergleichbare technische Qualifikation oder  
• eine andere technische Qualifikation mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der 

Sicherheitstechnik  

verfügen und auf Grund umfassender Kenntnisse des Explosionsschutzes einschließlich des 
zugehörigen Regelwerkes die Gewähr dafür bieten, dass die Prüfungen ordnungsgemäß durchgeführt 
werden.  
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2.2 Berufserfahrung  

Die befähigte Person für die Prüfungen zum Explosionsschutz nach § 14 Abs. 1 bis 3 und § 15 
BetrSichV muss eine mindestens einjährige Erfahrung mit der Herstellung, dem Zusammenbau oder 
der Instandhaltung der Anlagen oder Anlagenkomponenten im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 3 BetrSichV 
besitzen.  

Die befähigte Person für die Prüfungen zum Explosionsschutz nach § 14 Abs. 6 BetrSichV muss eine 
mindestens einjährige Erfahrung mit der Herstellung oder Instandsetzung von Geräten, 
Schutzsystemen oder Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtungen im Sinne des Artikels 1 der 
Richtlinie 94/9/EG besitzen.  

2.3 Zeitnahe berufliche Tätigkeit  

Die befähigte Person für die Prüfungen zum Explosionsschutz nach § 14 Abs. 1 bis 3 und 6 sowie § 
15 BetrSichV muss über die im Einzelnen erforderlichen Kenntnisse des Explosionsschutzes sowie 
der relevanten technischen Regelungen verfügen und sofern erforderlich diese Kenntnisse 
aktualisieren, zum Beispiel durch Teilnahme an Schulungen oder Unterweisungen.  

Die befähigte Person für die Prüfungen zum Explosionsschutz nach Anhang 4 Teil A Nr. 3.8 BetrSichV 
muss regelmäßig durch Teilnahme an einem einschlägigen Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet des 
Explosionsschutzes fortgebildet werden.  

3 Anerkennung, alternative Anforderungen  

3.1 Anerkennung  

Die befähigte Person nach § 14 Abs. 6 BetrSichV muss von der zuständigen Behörde für diese 
Prüfungen anerkannt sein.  

3.2 Alternative Anforderungen  

Aufgaben der befähigten Personen nach § 14 Abs. 1 bis 3 und § 15 sowie Anhang 4 Teil A Nr. 3.8 
BetrSichV können auch von zugelassenen Überwachungsstellen wahrgenommen werden, welche die 
Zulassung für Anlagen nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 und 4 BetrSichV besitzen. 
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